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  August 2024 
 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 

 

 

MITTEILUNG NACH DEM LEBENSMITTELGESETZ 
 
 
Das WSB Labor – GmbH hat am 25. Juli 2024 erneut eine Trinkwasseruntersuchung  

gemäß Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz vorgenommen.  

 

Das Wasser der Wasserversorgungsanlagen Langschlag, Mitterschlag und 

Kainrathschlag entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den 

geltenden lebensrechtlichen  

Vorschriften und ist somit zur Verwendung als  

 

T r i n k w a s s e r        geeignet. 

 

Das Wasser kann somit wieder ohne weitere Maßnahmen und ohne Abkochen als  

Trinkwasser verwendet werden.  

Sobald wir die Prüfbefunde erhalten werden diese veröffentlicht. 
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Stellenausschreibung 
 

Bei der Marktgemeinde Langschlag, wird nachfolgende Vollzeitstelle (40 
Stunden) ausgeschrieben: 
 

Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Verwaltungsdienst 
(Gemeindeamt) 
 

Anforderungsprofil: 

• Absolvierung einer kaufmännischen-wirtschaftlichen Ausbildung 
erwünscht 

• Sehr gute EDV-Kenntnisse: Word, Excel, u.dgl. 
• Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift 
• Selbständigkeit, Genauigkeit 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit 
• Absolvierung von notwendigen Programmschulungen und 

Fachkursen 
• erfolgreiche Ablegung der Gemeindedienstprüfung binnen 3 

Jahren nach Aufnahme 
• Bereitschaft zu Mehrleistungen – wie z. B. Teilnahme an Sitzungen, 

die am Abend stattfinden 
• Bereitschaft zur Ablegung der Fachprüfung für den 

Standesbeamtendienst und den Staatsbürgerschaftsdienst 

Aufgaben/Verantwortungsbereich: 

• Buchhaltung und Lohnverrechnung (Kassenverwalter/in) 
• Mitarbeit im Bereich Bürgerservice 
• Sitzungsmanagement inkl. Sitzungsteilnahme und Verfassen der 

Protokolle (vertretungsweise) 
• Da die Gemeindeverwaltung nur mit 3 Personaleinheiten besetzt ist, 

übernimmt die Person bei Bedarf auch Aufgaben in anderen 
Bereichen der Gemeindeverwaltung.  

• Bereitschaft zu Journaldienst (ca.2 Samstage á Monat á 2 Std.) 
Allgemeine Voraussetzungen: 

• Österreichische Staatsbürgerschaft oder ein unbeschränkter Zugang zum österreichischen 
Arbeitsmarkt 

• Volle Handlungsfähigkeit 
• Die persönliche, gesundheitliche und fachliche Eignung, insbesondere die Beherrschung der 

deutschen Sprache in Wort und Schrift im erforderlichen Ausmaß, für die Erfüllung der 
Aufgaben, die mit der vorgesehenen Verwendung verbunden sind. 

• Ein einwandfreies Vorleben 
• Männliche Bewerber: abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst 

 

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des NÖ Vertragsbedienstetengesetzes 
1796, LGBl. 2420 idgF bzw. dem NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetzes 2025 und erfolgt vorerst befristet 
auf die Dauer von 6 Monaten. Der Bewerbungsprozess wird aus einem mehrstufigen objektiven 
Auswahlprozedere (Vorauswahl, Hearing) bestehen.  
Ihrer schriftlichen Bewerbung legen Sie Lebenslauf, Auszug aus dem Strafregister, Zeugnisse, Kopie 
eines amtlichen Lichtbildausweises sowie sonstige Bescheinigungen über Ausbildung und frühere 
Dienstverhältnisse in Kopie bei. 
Die schriftliche Bewerbung muss bis spätestens 09. September 2024, 12.00 Uhr beim Gemeindeamt 
der Marktgemeinde Langschlag, Marktplatz 37, 3921 Langschlag, eingelangt sein, um weiter 
berücksichtigt werden zu können! 
Die Bewerber erklären sich bereit, sich einem Eignungstest durch eine Personalberatungsfirma zu 
unterziehen. 

Mitarbeiter/ 

Mitarbeiterin im 

Verwaltungsdienst 

(Gemeindeamt) 
 
Bewerbungsfrist: 

09. September 2024 bis 
12.00 Uhr 
 
Beschäftigungs- 

ausmaß: 

Vollzeit (40 Stunden) 
 
Einstufung: 

Die Anstellung und 
Entlohnung erfolgt nach 
den Bestimmungen des 
NÖ 
Vertragsbediensteten-
gesetzes 1796, LGBl. 
2420 idgF bzw. NÖ 
Gemeinde- 
Bedienstetengesetzes 
2025 
 

Voraussichtlicher 

Dienstbeginn: 
ehestmöglich 



 


